
                                               
 
  
 

Antrag auf Beurlaubung 
 
Für das Sommersemester ……………..…..  bzw./und für das Wintersemester ……………..….. 

Name: Vorname: 

Geburtsdatum: Matrikel-Nr.: 

Begründung *)
 des Urlaubsantrages (ggf. auch Rückseite verwenden): 

 
 
 
 
 
 
 
 

Datum: Unterschrift 
(Antragsteller/in): 

Befürwortung des Urlaubsantrages (ggf. auch Sonderblatt verwenden): 

 
 
 
 
 
 
 
 

Datum: Unterschrift / 
Stempel: 

 

Achtung: 
Während der Beurlaubung sind Prüfungsleistungen nur im Rahmen der Festlegungen / Absprachen mit den Prüfungsämtern möglich! 
Bestimmte staatliche Leistungen (z.B. Kindergeld, BAföG u.ä.) können während einer Beurlaubung nicht oder nur noch eingeschränkt 
gewährt werden. Bitte erkundigen Sie sich selbst vor Einreichung eines Urlaubsantrages bei der jeweils zuständigen Bewilligungsbehörde 
für diese Leistungen nach den konkreten Rechtsfolgen bei einer Beurlaubung. 
Darüber hinaus ist zu beachten, dass bei Genehmigung der Beurlaubung vor Semesterbeginn auf Antrag eine Rückerstattung des 
Semesterbeitrags (bzw. Nichtzahlung bei Beurlaubung innerhalb der Rückmeldefrist) möglich ist. In diesem Fall könnte das 
Semesterticket jedoch nicht genutzt werden und es läge auch keine Versicherung über das Studentenwerk vor. Dem 
Studentenwerk würden zudem finanzielle Mittel u.a. für die (anteilige) Finanzierung der Beratung und des Service fehlen. 
 

*) Gründe für eine Beurlaubung und nachzuweisende Unterlagen: 
Krankheit (ärztliches Attest); Auslandsaufenthalt (Nachweis der studienrelevanten Tätigkeit bzw. des Studiums an einer Einrichtung 
oder Institution, Befürwortung durch den Studienfachberater oder das zuständige Prüfungsamt bzw. Bestätigung durch das Internationale 
Büro); Praktikum (Praktikumsvertrag o.ä. Nachweis, Befürwortung durch den Studienfachberater oder das zuständige Prüfungsamt); 
Wehr- oder Zivildienst (Einberufungsbescheid); Mutterschutz/Elternzeit (Kopie der Geburtsurkunde des Kindes bzw. Kopie des 
Mutterpasses / Meldebescheinigung für Väter); Mitwirkung in den Organen der Universität, der Studentenschaft und des 
Studentenwerkes (Nachweis des Umfangs der Tätigkeit). Der (wichtige) Grund für die Beurlaubung muss mind. 6 Wochen der 
Vorlesungszeit umfassen. 

Beurlaubte Studierende bleiben Mitglieder der Universität! 

STUDIERENDEN-SERVICE-ZENTRUM 
Fürstengraben 1, 07743 Jena 
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